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Aktenzeichen:  

53.01.04.04-Düsseldorf-17  

bei Antwort bitte angeben 

539/2017 

Herr von Itter 

Zimmer: 251 

Telefon: 

0211 475-2858 

Telefax: 

0211 475-2790 

Wolfgang.vonitter@ 

brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und  

Lieferanschrift: 

Cecilienallee 2,  

40474 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-2671 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis Düsseldorf Hbf 

U-Bahn Linien U78, U79 

Haltestelle:  

Victoriaplatz/Klever Straße 

 

 

 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Per elektronischer Post 
Stadt Emmerich am Rhein  
Postfach 10 08 64  
46428 Emmerich am Rhein 
 
mailto: jens.bartel@stadt-emmerich.de 

 
 
BPL E 8 / 6 Wassenberger Straße / Katjes- 
Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 
 
Ihre E-Mail/Schreiben vom 24.11.2017, Az: ---- 
 
 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie uns beteiligt und um Stel-
lungnahme gebeten. 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stel-
lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 
Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.. 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 
(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
ergeht folgende Stellungnahme: 

Gegen die  o. g. Planung bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, 
da sich im Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder Boden-
denkmäler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes 
oder Bundes stehen. 

Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich -falls 
nicht bereits geschehen- die Beteiligung des LVR -Amt für Denkmalpfle-
ge im Rheinland-, Pulheim und des LVR -Amt für Bodendenkmalpflege 
im Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige kommunale Untere Denk-
malbehörde zu beteiligen.  
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Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 
ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende 
Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 

Das Plangebiet befindet sich teilweise im Risikogebiet (nach § 73 WHG) 
des Rheins, das bereits bei einem HQ100 durch Versagen oder Über-
strömen von Hochwasserschutzeinrichtungen überschwemmt werden 
könnte. Im Entwurf der Begründung ist bisher nur das extreme Hoch-
wasserereignis nachrichtlich übernommen. 

Eine Berücksichtigung der Belange Hochwasserschutz und Hochwas-
servorsorge gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB, insbesondere für die 
Schutzgüter Mensch sowie Sach- und Kulturgüter, ist in der Begründung 
nicht erkennbar. 

Des Weiteren weise ich frühzeitig auf das Gesetz zur weiteren Verbes-
serung des Hochwasserschutzes und zur Vereinfachung von Verfahren 
des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzgesetz II) vom 30. Juni 
2017 hin. Dieses Gesetz beinhaltet u. a. Änderungen des Wasserhaus-
haltsgesetzes (Artikel 1) und des Baugesetzbuches (Artikel 2). Hervor-
zuheben ist u. a. § 78b WHG „Risikogebiete außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten“ sowie Änderungen des § 5 Absatz 4a Satz 1 
BauGB und des § 9 Absatz 6a Satz 1 BauGB. Die genannten Änderun-
gen treten zum 5. Januar 2018 in Kraft. 

 

 Ansprechpartner: 

  
Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
Herr Anders, Tel. 0211/475-2844, E-Mail: martin.anders@brd.nrw.de 

  

mailto:martin.anders@brd.nrw.de
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Hinweis:  

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregie-
rung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen die-
se Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sach-
gebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht ge-
prüft. 

Dies kann dazu führen, dass von der Bezirksregierung Düsseldorf z.B. 
in späteren Genehmigungs- oder Antragsverfahren auch (Rechts-) Ver-
stöße geltend gemacht werden können, die in diesem Schreiben keine 
Erwähnung finden. 

 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html 

und 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf 

 
Im Auftrag 

gez. 

Zimmerhofer 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf
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Unitymedia NRW GmbH | Postfach 10 20 28 | 34020 Kassel  Bearbeiter(in): Frau Schröder  

Abteilung: Zentrale Planung 

Direktwahl: +49 561 7818-153 

E-Mail: ZentralePlanungND@unitymedia.de 

Vorgangsnummer: 289058 

 
Stadt Emmerich am Rhein 
Herr Jens Bartel 
Stellv. Fachbereichsleiter 
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung - 
Geistmarkt 1 
46446 Emmerich am Rhein 
 

Datum   
18.12.2017 

Bebauungsplan E 8/6 -Wassenbergstraße/Katjes 
 

Sehr geehrter Herr Bartel,  

vielen Dank für Ihre Informationen. 
 
Im Planbereich liegen Versorgungsanlagen der Unitymedia NRW GmbH. Wir sind grundsätzlich daran interessiert, 
unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur Sicherung der 
Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten.  
 
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiter geleitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in 
Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende 
Vorgangsnummer an. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Zentrale Planung Unitymedia  
 
 
 
 
 
 
 
 




